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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Vizepräsidentin 

Dr.in Sporrer und die Hofrätin Dr. Julcher als Richterin sowie den Hofrat 

Mag. Stickler als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin 

Mag.a Sasshofer, über die Revision des W S in P, vertreten durch 

Dr. Michael Brand, Rechtsanwalt in 1020 Wien, Schüttelstraße 55, gegen das 

Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Dezember 2022, 

W145 2259921-1/6E, betreffend Pflichtversicherung nach dem GSVG 

(belangte Behörde vor dem Verwaltungsgericht: Sozialversicherungsanstalt der 

Selbständigen; weitere Partei: Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz), zu Recht erkannt: 

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 

aufgehoben. 

Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen hat dem Revisionswerber 

Aufwendungen in der Höhe von € 1.106,40 binnen zwei Wochen bei sonstiger 

Exekution zu ersetzen. Das Mehrbegehren wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

1 Der Revisionswerber war von 2. Juni 1993 bis (nach den Feststellungen des 

Bundesverwaltungsgerichts im angefochtenen Erkenntnis) 15. März 2006 

bzw. (nach den Angaben in der Revision) Februar 2006 alleiniger 

Geschäftsführer der F S. GmbH. Mit Mai 2005 wurde die F S. GmbH in 

S. Immobilien GmbH umbenannt; der Revisionswerber hatte an dieser GmbH 

von 1993 bis 2000 einen 25-prozentigen Anteil, ab 18. Mai 2000 war er 

Alleingesellschafter, seit 1. Mai 2011 auch alleiniger Geschäftsführer. 

2 Nach Gründung einer neuen Farben S. GmbH wurde zwischen dieser und der 

S. Immobilien GmbH mit Einbringungsvertrag vom 26. Juli 2005 die 

Einbringung des Betriebs des Handels mit Farben und Bauzubehör durch die 

S. Immobilien GmbH in die Farben S. GmbH vereinbart. Die Pensionszusage 

an den Revisionswerber für seine bis 2005 ausgeübte Tätigkeit der Führung 

eines Großhandelsunternehmens für Farben und Bauzubehör verblieb bei der 
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S. Immobilien GmbH. Die Pension (Firmenpension) wurde vom 

Revisionswerber seit März 2006 bezogen. 

3 Mit Bescheid vom 29. Juli 2022 stellte die Sozialversicherungsanstalt der 

Selbständigen (im Folgenden: SVS) fest, dass der Revisionswerber im 

Zeitraum 2. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2020 der Pflichtversicherung in der 

Pensions- und Krankenversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG unterlegen sei 

und die monatliche Beitragsgrundlage im Zeitraum 1. Jänner 2019 bis 

31. Dezember 2019 € 2.865,11 sowie im Zeitraum 1. Jänner 2020 bis 

31. Dezember 2020 € 2.824,70 betragen habe. Begründend wurde dazu 

ausgeführt, dass die Einkommensteuerbescheide des Revisionswerbers für die 

Jahre 2019 und 2020 Einkünfte aus selbständiger Arbeit in Höhe von 

€ 34.381,27 bzw. € 33.896,38 auswiesen. Davon sei laut 

Einkommensteuererklärung ein Betrag von jeweils € 32.164,68 auf die 

Firmenpension entfallen. 

4 In seiner gegen diesen Bescheid erhobenen Beschwerde brachte der 

Revisionswerber vor, dass er keine Erwerbstätigkeit ausgeübt habe, mit 

welcher ein Überschreiten der Versicherungsgrenze nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG 

verbunden sei. Die Firmenpension sei ihm von der (ersten) Farben S. GmbH 

(nunmehr S. Immobilien GmbH) für seine operative Geschäftsführertätigkeit 

zugesichert worden. Der Betrieb des Handels mit Farben und Bauzubehör sei 

im Juli 2005 in die neu gegründete Farben S. GmbH unter Zurückbehaltung der 

Liegenschaften ausgelagert worden; die Pensionszusage sei ebenso wie die 

Liegenschaften in der S. Immobilien GmbH verblieben. Diese sei seit diesem 

Zeitpunkt nur mehr im Geschäftszweig der Vermögensverwaltung von 

Immobilien tätig. Mit März 2006 sei der Revisionswerber auf Grund seines 

Pensionsantritts aus der operativen Geschäftsführung der S. Immobilien GmbH 

ausgeschieden. Er sei in der S. Immobilien GmbH nur mehr organschaftlich 

tätig. Die für diese Tätigkeit bezogene Vergütung überschreite nicht die 

Versicherungsgrenze. Die Geschäftsführertätigkeit, für welche die (seit dem 

Pensionsantritt 2006 ausbezahlte) Firmenpension zugesagt worden 

sei - nämlich die Führung eines Großhandelsunternehmens für Farben und 

Bauzubehör - werde seit 2005 nicht mehr ausgeübt. 
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5 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Bundesverwaltungsgericht die 

Beschwerde als unbegründet ab. 

6 Es stellte den eingangs wiedergegebenen Sachverhalt fest und ging 

ausdrücklich davon aus, dass die Tätigkeit, für die die Firmenpension gewährt 

worden sei, vom Revisionswerber seit dem Jahr 2005 nicht mehr ausgeübt 

werde. 

7 In rechtlicher Hinsicht führte das Bundesverwaltungsgericht aus, dass nach der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (Hinweis VwGH 19.12.2012, 

2011/08/0051) die einem Geschäftsführer vertraglich zugesicherte 

Firmenpension, die in welcher Form auch immer ausbezahlt werde und im 

Einkommensteuerbescheid als „Einkünfte aus selbständiger Arbeit“ bindend 

festgestellt worden sei, allein auf Grund dieser bindenden Feststellung durch 

die Abgabenbehörde in die Berechnung der Beitragsgrundlage nach § 25 

Abs. 1 GSVG einzufließen habe. Weiters zitierte das 

Bundesverwaltungsgericht eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes 

(OGH 24.11.1998, 10 ObS 330/98x), wonach immer dann, wenn ein 

Gesellschafter einer GmbH, dem im Hinblick auf seinen Anteil wesentliche 

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Beschlussfassung zukämen, weiterhin als 

Geschäftsführer tätig sei, diesem Geschäftsführer in 

sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht all das, was ihm von der Gesellschaft 

zufließe (Einkommen, Gehalt, Firmenpension) bzw. worauf er grundsätzlich 

Anspruch habe (nicht vorgenommene Gewinnausschüttung), als Einkommen 

aus dieser Tätigkeit anzurechnen sei, könne doch nur so ein Missbrauch von 

Gestaltungsmöglichkeiten verhindert werden. Zudem sei, so das 

Bundesverwaltungsgericht weiter, die Ausübung der Tätigkeit als 

Geschäftsführer als Formalkriterium zu beurteilen, wofür allein die Eigenschaft 

als Geschäftsführer ausreichend sei (Hinweis VwGH 13.11.2013, 

2013/08/0054). 

8 Auf Grund dieser Erwägungen sei der SVS zu folgen und die Beschwerde 

abzuweisen. 
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9 Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG sprach das Bundesverwaltungsgericht aus, dass die 

Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG unzulässig sei. 

10 Über die gegen dieses Erkenntnis erhobene außerordentliche Revision hat der 

Verwaltungsgerichtshof nach Durchführung des Vorverfahrens - in dem vom 

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ein 

als Revisionsbeantwortung bezeichneter Schriftsatz eingebracht wurde, in dem 

er sich dem Rechtsstandpunkt des Revisionswerbers anschloss - in einem 

gemäß § 12 Abs. 1 Z 2 VwGG gebildeten Senat erwogen: 

11 Der Revisionswerber bringt unter dem Gesichtspunkt einer Rechtsfrage von 

grundsätzlicher Bedeutung im Sinn des Art. 133 Abs. 4 B-VG vor, dass das 

Bundesverwaltungsgericht von der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes (Hinweis auf VwGH 6.3.2018, Ra 2017/08/0116) 

abgewichen sei, wonach Einkünfte aus einer ehemaligen 

Geschäftsführertätigkeit (Firmenpension) nicht als Beitragsgrundlage zu 

berücksichtigen seien. 

12 Dieses Vorbringen trifft zu, sodass sich die Revision als zulässig und berechtigt 

erweist. 

13 Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

(vgl. etwa VwGH 14.11.2012, 2010/08/0215, mwN), dass sich die 

Versicherungspflicht gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG grundsätzlich nach der 

Einkommensteuerpflicht richtet. Bei Vorliegen eines rechtskräftigen 

Einkommensteuerbescheides, aus dem (die Versicherungsgrenze 

übersteigende) Einkünfte der im § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG genannten Art 

hervorgehen, besteht nach dieser Bestimmung Versicherungspflicht, sofern die 

zu Grunde liegende Tätigkeit im betreffenden Zeitraum (weiter) ausgeübt 

wurde (und auf Grund dieser Tätigkeit nicht bereits die Pflichtversicherung 

nach anderen Bestimmungen des GSVG oder nach einem anderen 

Bundesgesetz eingetreten ist). 

14 Eine Firmenpension ist jedoch - worauf der Verwaltungsgerichtshof im vom 

Revisionswerber zitierten Erkenntnis VwGH 6.3.2018, Ra 2017/08/0116, 

bereits hingewiesen hat - dadurch gekennzeichnet, dass sie für eine Tätigkeit, 
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die beendet ist, geleistet wird. Die Grundsätze der wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise können im Einzelfall zwar dazu führen, dass eine andere 

Einschätzung geboten und die Firmenpension einer aktuell noch ausgeübten 

Tätigkeit zuzurechnen ist. Den Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts 

im angefochtenen Erkenntnis lassen sich aber keine diesbezüglichen 

Anhaltspunkte entnehmen. Vielmehr hat das Bundesverwaltungsgericht 

ausdrücklich festgehalten, dass die Tätigkeit, für die die Firmenpension 

gewährt werde, vom Revisionswerber nicht mehr ausgeübt werde und die 

nunmehrige Geschäftsführerfunktion keine operative Tätigkeit erfasse. Damit 

fehlte es für die Einbeziehung der Firmenpension in die Beitragsgrundlage an 

der Voraussetzung, dass die damit abgegoltene Tätigkeit weiter ausgeübt wird. 

15 Mit den sonstigen Einkünften aus selbständiger Arbeit wurde aber die 

maßgebliche Versicherungsgrenze nach § 4 Abs. 1 Z 5 GSVG nicht 

überschritten. Daher begründete auch die weiterhin bestehende 

Geschäftsführerfunktion des Revisionswerbers - obwohl sie im Sinn des vom 

Bundesverwaltungsgericht zitierten Erkenntnisses VwGH 13.11.2013, 

2013/08/0054, auch ohne operative Aufgaben eine Erwerbstätigkeit 

darstellt - nicht die Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG. 

16 Das angefochtene Erkenntnis war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 

Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben. 

17 Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG iVm der 

VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014. Das Mehrbegehren war abzuweisen, 

weil zum einen der geltend gemachte Pauschalsatz zuzüglich Umsatzsteuer 

über die in der genannten Verordnung geregelten und die Umsatzsteuer schon 

enthaltenden Beträge hinausgeht und zum anderen im Hinblick auf die 

sachliche Abgabenfreiheit nach§ 12 SVSG keine Eingabengebühr zu entrichten 

war. 

W i e n ,  am 31. Jänner 2024 

 


